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BESTÄTIGUNG 
DER BAUHÖHEN 

 

 

 

 

 

 

(Bauwerber/in) 

 

 

An die 

Gemeinde Thaur 

Bauamt  

Dorfplatz 4 

6065 Thaur Thaur, am ……………………….. 

 

 

 

 

 

 

Für das Bauvorhaben…………………………………………….…………………………………., 

bestätigt der Unterfertigende, dass die Bauhöhen dem Baubewilligungsbescheid  

vom …………………………...………………, Zl. ……………………………………………………,  

auf Gst. Nr. ………………………..…. KG Thaur I entsprechen. 

 

 

 

(Unterschrift) 

 

 

 

Anmerkung: 

Dieser Vordruck ist nach Fertigstellung der Außenwände, von einer dazu befugten Person oder Stelle 

(Baumeister, Zimmermeister, Technische Büros und staatlich befugte und beeidete Ziviltechniker im 

Rahmen ihrer Befugnis) unterfertigt, dem Gemeindeamt Thaur vorzulegen. Mit dem Aufsetzen der 

Dachkonstruktion darf erst nach dem Vorliegen dieser Bestätigung begonnen werden. Die jeweils 

oberste Ziegelreihe bzw. der jeweilige oberste Wandabschluss ist auf geeignete Wiese deutlich sichtbar 

zu kennzeichnen. Die Kennzeichnung darf erst im Zuge der weiteren Bauausführung entsprechend dem 

Baufortschritt entfernt werden. 

 

 


